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▼ Beratungsfolge ▼ Sitzungstermin 

1. Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Ordnung  28.11.2006 

 
Tagesordnungspunkt/Betreff 
 

Verlängerung der Grünphase an der Ampelanlage Rosauel für Fußgänger; 
hier: Antrag der Frau Claudia Wieja-Dossow, Bündnis 90/Die Grünen, Ratsmitglied, 

des Herrn Charly Göllner, Bündnis 90/Die Grünen, Ratsmitglied, und des Herrn 
Horst Becker, Bündnis 90/Die Grünen, Ratsmitglied, vom 10.11.2006 

 

 
 
Beschlussvorschlag 
 

(Anmerkung der Verwaltung: Das Ergebnis der Arbeit im Verkehrsgremium am 22.11.2006 
bleibt abzuwarten.) 
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Begründung: 
 
1. Sachverhalt 
 
Anl. Der Antrag vom 10.11.2006 ist beigefügt. 

 
Im Rahmen des gemeinsamen Ortstermines „Rosaueler Weg“ am 22.11.2006 
(vgl. TOP 5) wird das Verkehrsgremium die Schaltzeiten vor Ort beraten. Die 
Verwaltung berichtet in der Sitzung. 
 
Anzumerken ist, dass die Kosten für eine evtl. Änderung der Schaltung – wie in 
der Sitzung am 12.09.2006 unter TOP 1.3.3 erläutert – von der Stadt zu tragen 
sind. 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat seine Lichtsignalanlage im Dezember 
2005 vor Ort überprüft und das Folgende angemerkt:  
„Die Fußgängergrünzeit betrug für die Fußgängerquerungen der Signalplanung 
entsprechend 8sec. 
Für die Sicherheit der Fußgänger ist nicht die Dauer der Grünzeit, sondern die 
Dauer der anschließenden Räumzeit maßgebend. Den gültigen Richtlinien 
entsprechend soll die Grünzeit so bemessen sein, dass ein Fußgänger die 
Möglichkeit hat, die Hälfte der Fahrbahn zu überqueren. 
Die Dauer der Räumzeit muss so bemessen sein, dass ein Fußgänger, der in der 
letzten Grünsekunde die Fahrbahn betritt, die Möglichkeit hat, die gesamte 
Fahrbahn zu überqueren, bevor die feindlichen Fahrzeuge ihr Grün erhalten. 
Für die Fußgängerquerung über die B 484 beträgt die Räumzeit bei einer 
Überquerungslänge von 11,30 m gleich 10 sec.  
Bei der Berechnung der Fußgängerräumzeit wird den Richtlinien entsprechend 
eine Gehgeschwindigkeit von 1,2 Metern zu Grunde gelegt. Eine Gefährdung der 
Fußgänger bezüglich zu kurzer Grünzeiten liegt somit nicht vor.“ 
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2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden? 
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Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer/innen, insbesondere Fußgänger/innen 
Ziel: Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger/innen 
 
 
 
 
 
3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden? 
 
Ggf. Änderung der Signalschaltung zugunsten der Fußgänger/innen 
 
 
 
4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich? 
 
Kosten für die Planung und Ausführung in noch zu ermittelnder Höhe. 
 
 
 
5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele(Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, 
Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wirtschaftliche Auswirkungen: 
 

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden:  ja 

                                                          nein.  

Falls nein:    - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden       nein  

                        ja, Erläuterung: ggf. „Verkehrsschildertitel“ des Tiefbauamtes 

 

                    - Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen 
                      durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO): 
               ___________________________________________________________ 
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